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Fortschreibungsfähige Karte
über die Lage der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie und der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
nach Anhang II der FFH-Richtlinie und nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
sowie den jeweils daraus abgeleiteten Freistellungen gemäß NSG-Verordnung


